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BERN – Cannabis soll in der Schweiz nicht mehr verboten 
sein, sondern Anbau, Produktion, Handel und Konsum sollen 
umfassend neu geregelt werden. Dieser Meinung sind beide 
zuständigen Parlamentskommissionen. Nun soll ein Gesetzes-
entwurf erarbeitet werden. Nach der Nationalratskommission 
sprach sich auch die Kommission für soziale Sicherheit und 
Gesundheit des Ständerats (SGK-S) für diesen Schritt aus.

Der Entscheid fi el mit neun zu zwei Stimmen, wie die Par-
lamentsdienste am 19. November mitteilten. Die Neurege-
lung ins Rollen gebracht hatte der Berner Mitte-Nationalrat 
Heinz Siegenthaler mit einer parlamentarischen Initiative. Mit 
dieser fordert er die «Regulierung des Cannabismarkts für 
einen besseren Jugend- und Konsumentenschutz».

Fraktionsübergreifende Initiative
40 Mitglieder des Nationalrats aus allen Fraktionen 

gehören zu den Mitunterzeichnenden der Initiative. Konkret 

fordert diese, Anbau, Produktion, Handel und Konsum von 
THC-haltigem Cannabis nach den Empfehlungen der Eid-
genössischen Kommission für Suchtfragen (EKSF) gesetzlich 
neu zu regeln. Dabei soll das Viersäulenmodell der schweize-
rischen Drogenpolitik berücksichtigt werden. Die Kontrolle 
der Produktion und des Handels soll durch staatliche Organe 
gewährleistet sein – insbesondere betreffend Jugendschutz, 
Konsumentenschutz und Information. Der medizinische muss 
vom nichtmedizinischen Markt getrennt werden.

Schwarzmarkt austrocknen
Ziel ist es, den Schwarzmarkt durch die Aufhebung der 

Prohibition auszutrocknen, wie es im Initiativtext heisst. Statt-
dessen sollen Regeln zur Besteuerung und Bewerbung sowie 
zum Anbau für den persönlichen Gebrauch von Cannabis eta-
bliert werden.

Bis es zu einer Liberalisierung kommen könnte, dürften 
Jahre vergehen. Nach einer breiten Begutachtung könnte 
auch der Bundesrat zum Vorhaben Stellung nehmen. Danach 
wäre das Parlament am Zug, später – bei einem allfälligen 
Referendum – wohl das Volk.

Cannabis ist in der Schweiz seit 1951 als verbotenes Be-
täubungsmittel eingestuft. Es darf grundsätzlich 

weder angebaut, her-
gestellt noch verkauft 
werden.  1975  wurde 

auch der Konsum unter 
Strafe gestellt. Der Be-
sitz  von  bis  zu  zehn 
Gramm für den Eigen-
konsum ist erlaubt. In 
der Schweiz konsumie-

ren rund 300’000 Personen regelmässig Cannabis als psy-
choaktive Substanz. Trotz Verbots nimmt der Konsum nicht 
ab, der Schwarzmarkt fl oriert, und es gibt keine Qualitätskon-
trolle und folglich auch keinen Konsumentenschutz. Nur eine 
sinnvolle gesetzliche Regelung wird diesen allgemein be-
kannten Problemen begegnen können, lautet inzwischen der 
Tenor von Links bis Mitte-Rechts. 

Quelle:
www. medinlive.at

Legalisierung von Cannabis
Umfassende Neuregelung in der Schweiz wahrscheinlich.
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Sectional Matrix System

• Perfekte Adaption, da ultradünn

• Dreidimensional vorkonturiert

• Perfekte Zahnumschließung durch zusätzliche Länge

• Ideale Anatomie im Interproximalbereich

• Erleichterte Platzierung durch die Grab-Tab™-Greiflasche

• Wählen Sie für Antihaftbeschichtung die                                              
Composi-Tight® 3D Fusion™-Bänder

• Wählen Sie für extra enge Approximalräume die                              
Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm-Bänder

Composi-Tight® 3D Fusion™ Bänder:

Composi-Tight® 3D Fusion® 3D Fusion® ™ Matrizenbänder
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Composi-Tight® 3D Fusion® 3D Fusion® ™ Firm Matrizenbänder
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3,2 mm
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AU100
4,6 mm
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3,8 mm

Subg. 5,4 mm
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6,4 mm

AU300
6,4 mm
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Composi-Tight Gold®  Matrizenbänder

Wählen Sie Ihr Lieblingsband nach Ihren Präferenzen: 
Ob Composi-Tight® 3D Fusion™ Bänder ...

... oder unsere altbewährten Matrizenbänder

Inhalt je 100 / Pck.     Preis: CHF 99.-*

Inhalt: FX100, FX175, FX200 je 100 / Pck.  Preis: CHF 105.-*
Inhalt: FX150 & FX300 je 60 / Pck.              Preis: CHF 105.-*Inhalt: FX150 & FX300 je 60 / Pck.              Preis: CHF 105.-*

Inhalt: M100, M175, M200 je 100 / Pck.     Preis: CHF 77.-*
Inhalt: M050, M150 & M300 je 50 / Pck.     Preis: CHF 77.-*Inhalt: M050, M150 & M300 je 50 / Pck.     Preis: CHF 77.-*

Inhalt: AU100, AU200 je 100 / Pck.                  Preis: CHF 77.-*
Inhalt: AU050, AU150 & AU300 je 50 / Pck.     Preis: CHF 77.-*

Inhalt: B100, B200 je 100 / Pck.                Preis: CHF 70.-*
Inhalt: B050, B150 & B300 je 50 / Pck.     Preis: CHF 70.-*
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Das neue Composi-Tight®

3D Fusion™ Teilmatrizensystem 
bietet die Lösung für alle 
Klasse II Kavitäten.

FX-KFF-00 Starter Set
3x Composi-Tight® 3D Fusion™ Ring 
(1x Ring kurz blau, 1x Ring lang orange, 1x Ring breit grün)
1x verbesserte Ringseparierzange,
70x Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrizenbänder,
80x Composi-Tight® 3D Fusion™ Keile 

Das neue Composi-Tight
3D Fusion
bietet die Lösung für alle 
Klasse II Kavitäten.

FX-KFF-00 Starter Set

FX-KFF-00
Preis CHF 505.-*             

Testen ohne Risiko mit der 
60-Tage-Geld-zurück-Garantie!
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BERN – Der Bund hat mit dem Unternehmen MSD Merck 
Sharp & Dohme AG Schweiz einen Vertrag für die Reservation 
eines vielversprechenden Arzneimittels gegen das Corona-
virus (SARS-CoV-2) abgeschlossen. Es handelt sich um das 
antivirale Arzneimittel Molnupiravir.

Das Bundesamt für Gesundheit hat auf Empfehlung der 
wissenschaftlichen Taskforce COVID-19 einen Vertrag für bis 
zu 8‘640 Packungen des antiviralen COVID-19-Arzneimittels 
Molnupiravir unterzeichnet. 

Molnupiravir wird voraussichtlich spätestens im Januar 
2022 zur Verfügung stehen. In einer klinischen Studie wurde 
die Wirksamkeit bei nicht-hospitalisierten COVID-19-Patien-
ten mit einem hohen Risiko für einen schweren Krankheitsver-
lauf nachgewiesen.

Mit dem Vertrag sichert sich der Bund, neben den be -
reits  verfügbaren  monoklonalen  Antikörpern  Casirivimab/
Imde vimab und Sotrovimab, ein weiteres vielversprechendes 
COVID-19-Arzneimittel. Im Gegensatz zu diesen monoklona-

len Antikörpern hat Molnupiravir antivirale Eigenschaften und 
kann oral verabreicht werden.

Der Bund übernimmt die Kosten der Behandlung
Das Arzneimittel ist in der Schweiz noch nicht zugelas-

sen. Es kann aber nach einer noch zu erfolgenden Anpassung 
der COVID-19-Verordnung 3 bereits während des laufenden 
Zulassungsverfahrens zur Behandlung von COVID-19-Patien-
ten angewendet werden. Der Bund wird die Kosten der Be-
handlung im ambulanten Bereich übernehmen, bis sie von der 
obligatorischen Krankenversicherung vergütet wird.

Das BAG tauscht sich regelmässig mit der wissenschaft-
lichen Taskforce über bestehende und neue Therapien gegen 
COVID-19 aus. Wird ein Arzneimittel oder ein Wirkstoff als viel-
versprechend in der Behandlung von COVID-19 beurteilt, kann 
der Bund die Beschaffung organisieren, falls dies nötig ist. 

Quelle: Bundesamt für Gesundheit

Neues, vielversprechendes 
COVID-19-Medikament 
Bund unterzeichnet Vertrag zur Reservation eines Arzneimittels.
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Gesundheit des Ständerats (SGK-S) für diesen Schritt aus.

Der Entscheid fi el mit neun zu zwei Stimmen, wie die Par-
lamentsdienste am 19. November mitteilten. Die Neurege-

gewährleistet sein – insbesondere betreffend Jugendschutz, 
Konsumentenschutz und Information. Der medizinische muss 
vom nichtmedizinischen Markt getrennt werden.
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Ziel ist es, den Schwarzmarkt durch die Aufhebung der 

Prohibition auszutrocknen, wie es im Initiativtext heisst. Statt-
dessen sollen Regeln zur Besteuerung und Bewerbung sowie 
zum Anbau für den persönlichen Gebrauch von Cannabis eta-
bliert werden.

Bis es zu einer Liberalisierung kommen könnte, dürften 
Jahre vergehen. Nach einer breiten Begutachtung könnte 
auch der Bundesrat zum Vorhaben Stellung nehmen. Danach 
wäre das Parlament am Zug, später – bei einem allfälligen 
Referendum – wohl das Volk.
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